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Einführung der Kontrollen
• Seit Februar 2026 kreisweite Überprüfungen auf landwirtschaftlichen 

Betrieben 

• Ziel: 
1. Sicherstellung des Gewässerschutzes

2. Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und ein 
ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen

3. Beratung und Sensibilisierung für das Thema steht im Fokus
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Einführung der Kontrollen
• Kontrollen erfolgen auf Grundlage der „Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ (AwSV) und der 
„Technischen Regel wassergefährdender Stoffe 792“ (TRwS 792)

• Seit 01.08.2017 (AwSV) bzw. 01.08.2018 (TRwS) gültig

• Landwirte wurden im Voraus durch Pressemitteilungen in diversen 
Medien informiert

• Zu jedem Betrieb wird eine eigene Checkliste abgearbeitet
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Schwerpunkte der Überprüfung
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Schwerpunkt der Kontrollen

Jauche-, Gülle-, Silagesickersaftbehälter (JGS-Anlagen)

- Bauliche Ausführung und Zustand der Anlagen

- Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Rückhalteeinrichtungen

- Füllstand

- Ordnungsgemäße Lagerung und Handhabung von Jauche, Gülle, Mist, 
Silage, Pflanzenschutzmitteln und Kraftstoffen
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Schwerpunkt der Kontrollen
Des Weiteren

- Pflanzenschutzmittellager

- Eigenverbrauchertankstellen

- Waschplätze und Abfüllplätze

- AHL- Lagerstätten (Flüssigdünger, Ammonium-Harnstoff-Lösung)
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Vorgehensweise
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Erste Priorisierung der Betriebe in Fröndenberg, Holzwickede 
und Schwerte aufgrund der Lage im Trinkwassereinzugsgebiet
Zweite Priorisierung liegt bei Betrieben im erweiterten Einzugsgebiet der 
Trinkwassergewinnung Halterner Stausee in Selm und Teilen von Werne
Dritte Priorisierung liegt bei Betrieben im Einzugsgebiet von Gewässern
mit erhöhten Nährstoffbelastungen (u.a. Funne, Horne, Selmer Bach)
(Anlassbezogene Kontrollen sind hiervon ausgenommen)

Insgesamt ca. 500 landwirtschaftliche 
Betriebe, Ziel ist eine Überprüfung 
nach Priorisierung innerhalb von 5 
Jahren



64%

14%

22%

0%

Bisheriges Ergebnis der Besuche

ohne Mängel geringfügige Mängel erhebliche Mängel gefährliche Mängel
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Gute Praxisbeispiele
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Eigenverbrauchertankstellen

Vorbildlich:
1. Anfahrschutz des Lagertanks gegeben
2. Wirkbereich des Zapfschlauches kann Abfüllplatz nicht verlassen
3. Abfüllplatz überdacht
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Vorbildlich:
1. Wasserundurchlässiger Abfüllplatz
2. Lager nicht überfüllt
3. Wannenförmig ausgebildet (links) oder mit Auffangbehälter ausgerüstet (rechts)

sodass kein verschmutztes Niederschlagswasser aus der Anlage austreten kann

Festmistlagerstätten
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Pflanzenschutzmittelschrank

Vorbildlich:
1. Pflanzenschutzmittel in Originalgebinden
2. Schränke verfügen über Auffangwannen
3. Schränke sind abgeschlossen
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Fahrsiloanlagen

Vorbildlich:
1. Dichte Fugen
2. Siloanlagen nicht überfüllt
3. Geordnete Entwässerung möglichst mit zwei-Wege System (sauber/verschmutzt)
4. Sickersäfte und belastetes Niederschlagswasser werden gesammelt und landbaulich verwertet



Vielen Dank 
für Ihre
Aufmerksamkeit.
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Kontakt

Kreis Unna | Der Landrat

Friedrich-Ebert-Str. 17

59425 Unna

T 0 23 03 27-0

post@kreis-unna.de


